
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

Berlin, 16. Oktober 2024: Erneut demonstriert ein breites Bündnis von Studierenden und Psychothe-

rapeut*innen vor dem Deutschen Bundestag für die Finanzierung der psychotherapeutischen Weiter-
bildung in Praxen, Ambulanzen und Kliniken. Anlass sind die unzureichenden Regelungen zur Finan-

zierung der psychotherapeutischen Weiterbildung im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz 
(GVSG) und die stockenden parlamentarischen Beratungen.  

 
„Wir können es uns nicht leisten, dass junge, motivierte Menschen, die Verantwortung für die Ver-
sorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen übernehmen wollen, die notwendige Weiter-

bildung nicht absolvieren können“, mahnt Dr. Andrea Benecke, Präsidentin der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK). „Die psychotherapeutische Weiterbildung darf nicht zu einem Flaschenhals 

für eine ganze Generation von Psychotherapeut*innen werden, die dann in der Versorgung fehlt“, 
kritisiert sie. 

 
Die Zahl der Absolvent*innen der neuen Psychotherapie-Studiengänge wächst stetig. Im kommenden 

Jahr werden es 2.500 sein. Ohne ausreichende finanzielle Förderung wird es für sie keine Stellen für 
die Weiterbildung zur Fachpsychotherapeut*in geben und ohne Fachpsychotherapeut*innen keine 

Zukunft der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in 
Deutschland.  

 
„Jetzt ist die Zeit, zu handeln und das Problem endlich zu lösen“, appelliert Benecke an die Bundes-

tagsabgeordneten. „Konkret: Für Praxen und Medizinische Versorgungszentren muss – analog zur 
Weiterbildung in der Allgemeinmedizin – ein Gehaltszuschuss für Weiterbildungsteilnehmende ein-
geführt werden. Die Praxen müssen für die Weiterbildung ihren Praxisumfang auf 150 Prozent erwei-

tern können. Weiterbildungsambulanzen müssen mit den Krankenkassen kostendeckende Vergütun-
gen verhandeln können, in der alle Weiterbildungsinhalte berücksichtigt werden müssen. Kliniken 

müssen übergangsweise zusätzliche Personalstellen für Weiterbildungsteilnehmende refinanziert be-
kommen.“  
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Die von Studierenden organisierte Demonstration wird von psychotherapeutischen Verbänden, 
Hochschulvertreter*innen, Landespsychotherapeutenkammern und der BPtK unterstützt. 

 
Hintergrund:  

Mit der 2019 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Psychotherapeutenausbildungsreform wurde 
die psychotherapeutische Weiterbildung – analog der ärztlichen Weiterbildung – eingeführt. Eine 

ausreichende Finanzierung der Weiterbildung wurde damals nicht geregelt. 
 
Ohne angemessene gesetzliche Regelungen zur Finanzierung werden nicht genügend psychothera-

peutische Weiterbildungsplätze zur Verfügung stehen. In den GVSG-Kabinettsentwurf aufgenommen 
wurde lediglich eine Refinanzierung der abrechenbaren Versorgungsleistungen der angestellten Psy-

chotherapeut*innen in Weiterbildungsambulanzen. Bei der Verhandlung der Ambulanzen mit den 
Krankenkassen über die Höhe der Vergütung für diese Versorgungsleistungen sollen notwendige Be-

triebskosten der Ambulanzen für die Durchführung der Weiterbildung aber ausdrücklich nicht be-
rücksichtigt werden dürfen. Darüber hinaus kann der notwendige Bedarf an Weiterbildungsplätzen 

nur sichergestellt werden, wenn neben den Ambulanzen auch Praxen und Kliniken entsprechende 
Kapazitäten zur Verfügung stellen. Aber dafür sieht der Kabinettsentwurf zum GVSG keinerlei Rege-

lungen vor.  
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